
860 der Beilagen zu den stenographischenProtokollen des Nationalrates XI.GP. 

14. 5. 1968 

Regierungsvorlage' 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 
mit dem die Bundesabgabenordnung neuer

lieh abgeändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Die Bundesabgabenordnung, BGBl. Nr. 194/ 
1961, in der Fassun;g ,des BUll!deslgesetzes BGBl. 
Nr. 201/1965 wird abgeändert wie folgt: 

1. § 3 Ahs. 1 rund Abs. 2 haben zu lauten: 

,,§ 3. (1) Abgaben im Sinn dieses Bundes
gesetzes sind, wenn nicht anderes angeordnet ist, 
neben den :im § 1 bezeichneten Abgaben und Bei
trägen auch die im § 2 1it.a ,ang.eführten Abgaben
vergütung,en, Beihilfen und Rückforderun:gs
ansprüche sowie die zoHgesetzlich vorgesehenen 
Ersatzforderungen und ferner die zu diesen Ab
gaben, Beillrägen, Rückforderungsansprüchen 
u,nd Ersatzforderungenru erhebenden Neben
ansprüche aller Art. 

(2) Zu den Nebenansprüchen g,ehören insbe-
sond,ere 

4. § 57 Ab. 2 hat zu Iauten: 

,,(2) In Angelegenheiten der Beiträge der 
Dienstgeber zu dem nach den V orsch,riften über 
den Famü,i,enlasvenarusgleichbesllehenden Aus
gleirchsfonds ist das Finanzamt der Betriebsstätte 
(Abs,. 1) örtlich zuständig." 

'5. Im § 59 hat der Klammerausdruck ,,(§§ 85 
bis 92 des Einkommensteuergesetzes 1953, BGBl. 
Nr. 1/1954, und Aufsichtsrats,abgabe)" zu ent
faHen. 

6. § 71 hat zu lauren: 

,,§ 71. (1) An Stelle des gemäß §§ 53 his 70 
örtlich zuständigen Finanz(Zoll)amtes kann aus 
Gründen d'er Zweckmäßigkceit, insbesondere zur 
Vereinfachung oder Beschleunigung des Verfah
r·ens, für die Erhebung einer A~gabe ,einl an;deres 
sachlich zuständiges Finanz(Zoll)amt bestlmmt 
werden, sofern nicht überwieg,ende Interessen des 
Abgabepflichtigen entgegenstehen. 

(2) Die Verfürgung gemäß Abs. 1 trifft d~e den 
beteiligten Ämtern gemeinsame Oberbehördre." 

a) die Abgabenerhöhungen, 7. Der letzte Satz des § 81 Abs. 2 hat zu 
b) der Verspätungszuschlag, lauten: 

c) die im Abgabenverfahren auflaufenden "Die übrigen Personen, die ,im . Inland einen 
Kosten und die in dies,em Verfahren fest- Wohnsitz haben, sind hievon zu verständigen." 
gesetzllen Zwan~s..; und Ordnungsstrafen 
sowie die Kosten der Ersatzvornahme, 

d) die NebengebühreIl! der Abgaben, wie die 
Stundungszinsen, der Säumniszuschlag, die 
Mahngebühr und die Kosten (Gebühren 
und Auslagenersätze) des VoHstreckungs.
und Sicherungsverfahrens." 

2. Im § 48 haben die Bezeichnung ,,(1)" rund 
d,ie Vorschriften des Ahs. 2 zu entfallen. 

3. Im § 57 Abs. 1 hat der zweite Satz zu lauten: 

"FÜIr alle übri,gen den Steuer abzug vom Arbeits
lohn betreffenden abgabenbehördEchen Amts
handlungen ist das Finanzamt der Bellriebsstätte 
im Sinn der Vorschriften über den Steuerabzug 
vom Arbeitslohn örtlich zuständig." 

8. Dem § 96 ist anzufügen: 

"Ausfertigungen, die in Lochkartentechnrik oder 
in einem ähnlichen Verfahren hergestellt werden, 
bedürfen weder einer Un~erschrift noch einer Be
glaubigung. " 

9. § 102 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,§ 102. (1) Wenn es von ,der Abgabenbehörde 
aus besonders wichtigen Gründen an'georrdnet 
wird, sind die schriftlichen Ausfertigungen zu 
eigenen Handren zuzustellen." 

10. § ll1Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Die ei.nz.elne Zwangsstrafe darf den Be
trag von 10.000 S nicht übersteigen." 
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2 860 der Beilagen 

11.§ 125 Abs. llit. a hat zu lauten: 15. §270 Ahs. 3, 1etzter Satz, hat zu laut,en: 

",a) ,einen Gesamtumsatz (einschließlich des 
steuerfreien Umsatzes), jedoch ausgenom
men die Umsätze aus selbständiger Arbeit 
im Sinn des Einkommensteuenechtes, von 
mehr als 1,500.000 S oder" 

12. § 188 Abs. 4 hat zu lauten: 

,,( 4) D~e Vorschriften des Abs. 1 finden keine 
Anwendung, ~enndas unbeweglich,e Vermögen 
(Abs:. 1 lit. a und d) nidlt im Inland gelegen oder 

. wenn die Geselbchaft oder Gemeinschaft (Abs. 1 
Lit. b) weder ihre Geschäftsleitung, noch ihren 
Sitz, noch eine Betriebsstätte im Inland hat. Eine 
F'eststellung nach Abs. 1lit. d hat zu unterbl!eiben, 
wenn hinsicht1~ch aller Grundstücksant,eile 
Wohnu,ngseigentum besteht." . 

13. § 238 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Die Verjährung fälliger Abgaben wird 
durch jede zur Durchsetzung des Anspruches 
unternommene, nach außen !erkennbare Amts
handlung, wie durch Mahnung, ,durch Voll
streckungsmaßnahmen, durch Bewilligung einer 
Zahlungs'erleichterung oder durch Erlassung eines 
Bescheides gemäß §§ 201 und 202 unr.erbrochen. 
Mit Ablauf des Jahres, in Wlelchem die Unter
brechung eingetreten ist, beginnt die Verjäh
rungsfrist neu zu laufen." 

14. § 260 Abs. 2 lit. a hat zu lauten: 

"a) Feststellungsbescheide über Feststellungen 
gemäß § 186, soweit sie wiruchaftliche Ein
heiten od,er Untereinheiten des Betriebs
v,ermögens (mit Ausnahme von Betriebs
grundstücken) betreffen, sowie über Fest
stellungen gemäß §§ 187 und 188;" 

"Ein Mitglied muß von einer ,gesetzlichen Berufs
vertretung selbständiger Berufe, ein weiteres von 
einer gesetzlichen Berufsvertretung unselbständi
ger Berufe entsendet sein, während das dritte 
Mitglied von der ges,etzlidlen Berufsvertretung 
dies Berufungswerbers entsendet sein solL" 

16. § 295 hat zu lauten: 

,,§ 295. (1) Ist ein Bescheid von einem Fest
stellungsbescheid abzuleiten, so ist er ohne Rüili
sicht darauf, ob die Rechtskraft eingetreten ist 
oder nicht, im Fall der Änderung oder d!er nam
träglichen Erlassung des Feststellungsbescheides 
von Amts wegen durch ,einen neucn Bes!ch,eid zu 
ersetzen. Mit der Erl;tSsung ,des neuen Bescheides 
kann gewartet werden, bis der geänderte oder 
nachträglich erlassene F'eststellungsbesdl'eid rechts
kräftig geworden ist. 

(2) Ist ein Abgabenbescheid von !einem Meß
oder Zerlegungsbescheid abzuleiten, so ist er ohne 
Rücksicht darauf, ob die Rechtskraft eingetreten 
ist oder nimt, im Fall der Änderung oder der 
nadlträglichen Erlassung des Meß- oder Zer
Iegungsbescheides von Amts wegen durch einen 
neuen Bescheid zu ersetz'en. Mit der Erlassung 
des neuen Bescheides kann gewartet werden, bis 
der geänderte oder nachträglim erlassene Meß
oder Zerlegungsbescheid rechtskräftig geworden 
ist." 

Artikel II 

Mit der Vollziehung dieses Bundesg,esetz,es ist 
das Bundesrninisterium für Finanzen betraut. 
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860 der Beilagen 3 

Erläuternde Bemerkungen 

Die Errichtu11!g einer behördeneigenen zentra
len elektronischen Datenverarbeitungsanlage 
wird es .ermöglichen, di.e Finanzämter von ver
s<hiedenen manipulativen Arbeiten zu entlasten. 
Bereits in der ersten Automationsphas·e werden 
Bescheide über Beiträge und Abgaben von land
und forstwirtschaftlich·en Betrieben sowie Be
scheide über Nebengebühren zentral erstellt und 
ausgefertigt werden können. 

Diese Bescheide, die im Namen der zuständi
g·en Behörden ergehen werden, haben unter 
anderem den Ausfert:igungsvorschriften des § 96 
der Bundesahgahenordnung zu entspr.echen. Da~ 
her müßten die schriftlichen Ausfertigungen auch 
mit der Unterschrift dessen v·ersehen sein, der die 
Erledigung genehmigt hat. Das hätte zur Folge, 
daß die zentral hergestellten Bescheidausfertigun
gen zur Beisetzung der Um·erschrift des Zeich
nungsberecht~gten den einzelnen zuständigen 
Finanzämter zurück,gemittelt werden müßten, 
woour,ch nicht nur hohe Kost·en entstünden, son
dern sogar der durch die Automatisierung zu er
zielende Rationalisierungs.effekt vereitelt würde. 

Es ist sohin eine Ergänzung des § 96 der Bun
desabgabenordnung dringend geboten. Dies,e er
forderliche Anpassung an die im Gang befindlich·e 
organisatodsche Um~tellung der Verwaltung soll 
zum Anlaß genommen werden, einige weitere 
1\nderungen der Bundesabgabenordnung, dar": 
unter auch. die Beseitigung von Redaktionsf,ehlern 
und die Anpas5ung von Verweisungsbest:immun
gen vorzuschlagen. 

Die Durchführung des Gesetzes wird keine 
Personalvermehrung erfordern, sondern läßt im 
G~genteil ,eine einfa.chere Handhabung der gegen
wärtigen Abgabenverfahrensordnung erwarten 
und wird unter anderem dazu beitragen, daß die 
Ziele der ersten Stufe der Automation der Ab
gabenverwaltung erreicht werden können; 

Zu den einrzeInen B.estimmungen des Art. 
des Entwurfes wird bemerkt: 

Zu Ziffer 1: 

Bei den in den zollrechtlichen Vorschriften 
vorgesehenen Ersatzforderungen handelt es sich 
um Ansprüch,e auf Zahlung der Ei>11!gangsahgaben, 

die auf nicht ordnungsgemäß gestellte Waren ent_' 
faUen. Ersatzforderungen sind daher keine, 
NehenansprüChe, sondern vielmehr' Abgaben,. 
ansprüche eigener Art, die ihrem Wesen nach den 
persönlichen Haftungen am nächsten kommen. 
Die gegenwäl't·ige Einreihung der Ersatzforderun
gen unter die Nebenanspruche ist syst,ematisch 
unzutreffend und gibt insbesondere zu Zweifeln 
Anlaß, ob zwischen dem Ersatzpflidttigen und 
einem von ihm verschiedenen Abgabenschuldnet 
ein Gesamtschuldv,erhältnisbesteht. Zur KIar-
'stellung und zur Vermeidung einer Doppel
belastung (Anforderung des Zolles und d,er Er
satzleistung als Nebenanspruch) wären daher die 
Ers,atzforderungen nicht unter den Neben
ansprüchen im AbSl. 2 lit. ,e,' sondern im Abs; 1 
am;uführen. 

Zu Ziffer 2: 

Durch § 48 Abs. 2 sollte vor allem die zeitlich 
frühere Bestimmung des § 6 Abs. 3 des Konsular
gebührengesetzes, BGBI. Nr. 178/1952, .aufrech·t
erhalten werden. Das in der FoI.ge in Kraft getre
tene Konsulargebührengesetz 1967, BGBl. 
Nr. 380, sieht ,insbesondere im § 10 Abs. 5 den 
im § 48 BAO. vorg,esehenen Vorschriften ähn
liche, aber auf die besonderen Verhältnis'se der 
Konsula;rgehühren ausgerichtete Ermäch·tigung,en 
vor, sodaß künftig eine dem derzeitigen §, 48 
Abs. 2 BAO. entsprechende Verweisung wegen des 
Charakters des Konsular,gebührengesetzes als lex 
specialis entbehrlich erscheint. 

Zu Ziffer 3: 

Der Entwurf sieht vor, den Ausdrucl: "Finanz
amt der Betriebsstätte (§ 69 des Einkommen
steuergesetzes 19-53, BGBI. Nr. 1/1954)" durch 
"Finanzamt der Betriebsstätte i.m Sinn der Vor
schriften über den Steuera'bzug vom Arbei<ts~ 
lohn" zu ersetzen. Hiedurch wird eine 1\nderung 
der Rechitslage nicht eintreten, aber der Auf
hebung des EStG. 1953 und dem Inkrafttreten 
des EStG. 1967 (BGBL Nr; 268) Rechnung ge
tlragen. Das Abg,ehen von der MethOde detaus
drückl~chen Ziti,eNng der gesetzlichen· Vorschrift 
geht keineswegs auf Kosten der Rechtssicherheit, 

2 
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4 860 der Beilagen 

weil das "Finanzamt der Betriebs&tätte im Sinn 
der Vorschriften über den Steuerab2;ug vom 
Arbeitslohn" allein in dem den Steuerabzug vom 
Arbeitslohn r,egelnden Normenkomplex des Ein
kommensteuerrechte& zu suchen ist und nur für 
diesen ßoereich Bedeutung haben kann. Würde der 
derzeitige Klammerausdru.ck ,,(§ 69 des Einkom
mensteuergesetzes 1953, BGBl. Nr. 1/1954)" durch 
,,(§ 69 des Einkommensteuergesetzes 1967, BGBI. 
Nr. 268)" ersetzt, wäre der Einwand der Unan
wendbarkeit der in Rede stehenden Zuständig
keitsvors,chrift auf Erhebungszeiträume, die vor 
dem Inkrafttreten des EStG. 1967 liegen, nicht 
von der Hand zuweisen; eine ausdrückliche 
übergangsvorschrift, die für früher·e Zeiträume 
das Finanzamt der Betri'ebsstätte durch eine Ver
weisung auf § 6'9 EStG. 1953, für spätere Zeit
räume durch eine solche auf § 69 EStG. 1967 
determiniert, wä'fe für den Rechtssuch,enden mit 
Rücksicht auf die in di,esem Punkt unveränderte 
Gesetzeslage n~r schwer verständlich, keineswegs 
aber übersichtlicher und besser lesbar. 

Zu Ziffer 4: 

Die Umsch,reibungim derzeitigen § 57 Abs·. 2 
BAO. "Ausgleichsfonds für Kinderbeihilten" soll 
durch "nach den Vorschriften über den Familien
lastenausgleich bescehenden Ausgleichsfonds" er
setzt werden. Hiedurch wird eine Knderung der 
Zuständigkeitsvorsch'riften nicht ,eintreten (s,iehe 
auch d,ie Ausführungen zu Z. 3), aber der ge
änderten Gesetzes,tage auf dem Gebiet des 
Familienlastenausgleiches (BGBl. N r. 376/1967) 
in einer Weise Rechnung getrag,en werden, die d-ie 
Anwendung des§ 57 Abs. 2 BAO. auf Zeit
räume vor und nach dem Inkrafttreten des ne,wen 
Familienlastenausgleichsrech tes ermöglich t. 

Zu Ziffer 6: 

N<l!ch § 71 kann unter ·bestimmten Voraus
setzungen für die Erhebung einer Abgabe ein 
anderes sachlich zuständiges Finanz(Zoll)amt 
bestimmt werden. Wenn auch das Wort "Er
hebung" a I I e "der Durchführung der Ab
gabenvorschriften dienenden abgabenbehörd
lichen Maßnahmen" (§ 49' Abs. 2 BAO.) umfaßt, 
schließt doch § 71 in der derzeitigen Fassung 
wegen der einschränkenden Zitierung der §§ 55 
bis 70 die Delegierung zur Erlassung von Fest
stellungsbesch'eiden aus. Um auch di,e örtliche 
Zuständigkeit für die Feststellung der Einheits
wene (§ 186), des g,emeinen Wertes von bestimm
ten AnteiIen an Gesellschaften(§ 189) und vori 
bestimmt'en Einkünften (§§ 187 und 188) über
tragen zu können, wä,re .eine Anführung der 
Zus,tändigkeitsbestimmunghiefür durch die im 
Entwurf· vorgesehene erwe·iterte Zitienmg erfor
derl~ch. Hiedurch könnte das rechtspolitische Ziel 
dieser Delegierungsvorschr.ift("Zweckinäßigkeit 
. .. Vereinfachung oder ß.eschleunigung des V,er
fahrens ... ") in weit höherem Ausmaß al~ bisher 
erreicht werden. 

Die Vors,ch'riften des ersten Satzes des Abs. 2 
und die des letz1ien Satzes stehen unter Bedacht
nahme auf den Um&tand, daß im Ahgabenv,er
fahren der Instanz,enzug nur zweitstufig ist, daß 
also ledigli,ch gegen Bescheide der Abgabenbehör
den erster Instanz (gemeint ist die erste Instanz 
im organisatoris,chen Sinn, vgI. au,ch §§ 52 ff. 
BAO.) ein Rechtsmittel zulässig ist (§ 243 BAO.), 
in-einem Widerspru-ch, der nur da.durch beseitigt 
werden kann, daß der ,ins Leere tgehende Satz 
("Geg,en diese Verfügung ist ein abgesondert,es 
Rechtsmittel ni,cht zulässig.") beseitigt wird. 

Zu Ziffer 7: 

Nach § 81 haben hei Personenvereinigungen 
oder Personengemeinschaftien die Geschäftsfüht"er 

Zu Ziffer 5: l.l!1d, wenn solche nicht besteHt sind, die Gesell~ 
§59BAO .. enthält Zuständigkeitsvorschriften schafter (Mitglieder) die Pfll,chten Zu erfüllen, die 

für alle nicht durch § 57 BAO. erfaßten Fälle der der Personen;ereinigung (~ersonengemeins.chaft) 
Abzugssteuern. NWl ist im § 57 ausdrücktlich der abgabenrechthch auferlegt .smd. Kommen zur Er
Steuerabzug vom Arbeitslohn erf.aßt, sodaß § 59' füllung dieser Obliegenhel<ten mehrere Personen 
alle ührigen Abzugsste'Uern in sich s,chließen muß, in Betracht, so haben diese Person~n nach d~m 
ohne daß dies,e besonders durch eine positive Um- Gebot des § 81 .~bs:. 2, erstier Satz, ·e'1nen <ge~em
schreibung angeführt werden müßten. Durch den samen Bevol1ma,chtlgten zu bestellen und dIesen 
vorgeschlagenen Entfall des Klammerausdruckes der Abgabenbeh~rd.e bek~nntz.ugebe~. Die E:
.tritt somit eine Knderung der Gesetz:eslag'e nicht fa~ru?,g geht dahIn, .daß (heser V,erpflI0>t~mg dIe 
ein, . wohl wird dadurch dem Inkrafttr,eten des Mttgheder der frag~lchen Pers?nen,:,ereHllgUJligen 
Einkommensteuergcs,etzes 1967 Rechnunggetra- oder Perso~e~gememschaften Im eIgenen Inter
gen, ohne daß es einer besonderen ausdrücklich'en esse mgdmaßlg nachkommen. 
Verweisung auf das formal neue (in diesem ß.e- In jenen sdtenen Fällen, in denen di,eser B,e
'lang inhaltlich unveränderte) Einkommensteuer- stimmung nicht entsprochen wird, "kanndie Ab
recht und einer übergangsvorschrift (siehe auch gabenbehörde eine di,eser Personen als, Vertir,eter 
di,e A~führungen zu Ziffer 3) bedarf, die binnen mit Wirkung für die Gesamtheit behandeln. " 
.kü~ester Zeits,ich als überholt und damit als Hiedurch soll die Behörde ,in die Lage versetzt 
~ntbehrlich erweisen, ab~r den Ges·etzestext ohne werden, jedenfal:1s ,e~nem tauglichen und herech
zw~ngen4,e Notwendigkeit a.ufblähenwürde. tigten Bevollmächtigten gegenübertr,eten. zu 
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860 der Beilagen 5 

können" um diesem die die Gesellschaft oder 
Gemeins·chaft treffenden Pflichten auferlegen, 
aber auch, um ihn als zur Geltendmachung von 
Rechten für die Gesamthei,t als legitimiert ansehen 
zu können. Von d.er MögLi.chkeit der amts
wegigen (fiktiv.en) VertreterbesteHung muß 
- wie bereits ausgeführt - nur selten Gebrauch 
gemacht werden; wenn aber diese Vorschrift ange
wendet wird, dann besonders, häufig bei Personen
gemeinschaften, deren Miliglieder Ausländ,er sind. 
Aber gerade dies,er Umstand macht den letzten 
Satz des § 81 Abs. 2 ("die übrigen Personen sind 
hievon - gemeint ist die amtswegige Vertreter
bestell'Ung - zu verständigen.") schwer durch
führbar. Die ZustelluIlJg so1cher Verständ'igungen 
ist nämlich ein Hoheitsakt, dessen Vornahme im 
Ausland ohne Zustimmung des Gebietsstaates als 
Eingriff in dessen Souveränität betrachtet wird. 

Die fragliche Anordnung des letzten Satzes des 
§ 81 Abs. 2 wurde zwar über ausdrücklich,en Vor
schlag des vom Finanz- und Budgetauss,chuß ein
gesetzten Unterausschusses (vgl. 456 der Beilagen 
zu den Stenographischen Protokollen des Natio
nalrates, IX. GP., S. 5) beschlossen, es war a'ber 
nicht vorauszusehen, daß d~ese Bestimmun.g fast 
auss,chEeßlich nur zu Gunsten von im Ausland 
wohnhaft,en Personen wirksam w.ird, die ihrer 
gesetzli.chen V erpflich tung zur Benennung eines 
inländischen Vertreters nicht nachkommen. Die 
nachträgliche Erkenntnis über die praktischleAus
wirkung und d,ie sich hieraus ergebenden recht
li.chen, insbesondere völkeflrechtlichen und ver
fassungsrechtlicIlen S.chwierigkeiten la'ssen die Ab
änderung der in ~ede st·ehenden Anordnung ge
re,chtfertigterscheinen. Sie wird die Rechtsstellung 
und den Rechtsschu.tz derjenigen "Personen";d'ie 
im Inland einen Wohnsitz haben nicht berühren, 
die Abgahenbehörden aber nicht mehr geradezu 
zwingen, einen möglicherweise völkerrechtswidri
gen Akt zu setzen, nur weil ein Ausländer seiner 
sich bereits aus § 100 BAO. ergebenden Ver
pflichtung nicht nachkommt. 

Zu Ziffer 8: 

Die Notwendigkeit einer Ergänzung des § 96 
ergi'bt sich aus d.en einleitenden grundsätzlichen 
Ausführungen. Zusätzlich s.ei darauf hingewiesen, 
daß die verahs·chiedeten Landes.abgahenordnun
gen durchwe,gs ähnliche VorschlOiften enthalten. 
Damit wird nicht nur einem Gebot der Verwal
tungsvereinfachung und.der Sparsamk.eit der Ver
waltung entsprochen, sondern auch einer Ent
schließung des Nationalrates (vgl. Anlage 2 zum 
Bericht des Finanz- und Budg·etausschusses, 456 
der Beilagen zu den Stenographischen Proto
kollen des Nationalrates, IX. GP.), die eine in
haltliche übereinstimmung der Bundes,abgaben
ordnung und der Landesabgabenordnungen zum 
Zide hatte, Rechnung getragen. 

Zu Ziffer 9: 

Die vorgeschlagene Vorschrift des § 102 Abs.) 
BAO. entspri.cht w ö r tl ich dem § 24 Abs. 1 
des AI:lgemeinen Verwaltungsv·erfahrensgesetzes 
1950, BGBL Nr. 172. . 

Die gegenwärtige Bestimmung verlangt,daß 
Schriftstücke zu ,eigenen Handen zuzustellen sind, 
"wenn sich an den Empfang des Schriftstückes 
Rechtsfol.gen knüpfen oder wenn es die Abgaben
behörde aus sonstigen Gründen anordnet((. Diese 
Regelung erwies sich als zu weitgehend und zu 
unbeweglich. Sie verpflichtet die Behörde zu 
e~genhändigen, damit zu kostspieligen und .....,. für 
Behörde und Empfänger - zeitaufwendigen Zjl
stellungshandlungen in bezug auf nah,ezualle 
abgabenbehördlichen schriftlichen Ausfertigun~ 
gen. Mit Rücksicht d,arauf, daß nach § 107 BAO, 
Zustellungsmängel in dem Zeitpunkt. als geheilt 
gelten, in dem das Schriftstück dem Empfänger 
tatsächlich zugekommen ist, wurde .schon bisher 
- aUerdings entgegen der Anordnung des gegen
wärtigen § 102 Abs. 1 BAO. - SchlOifts,tücke von 
nicht sehr weitreichender Bedeutu.ng mit ein
fachen Briefumschlägen ohne Rückscheille zuge
stellt. Die Wirk'Un,g der behördlichen Erlooigung 
konnte aber im Falle von Zustellungsmängeln 
stets erst dann eintret,en, wenn das SchrHtstück 
der Person, für die es bestimmt war, tatsächlich 
zugekommen ist. Sohin konnten dur,ch diese ver
einfachte Zuste'llung Benachteiligungen der 
Adressaten keinesfalls ,eintreten. Im Zweifel 
mußte dtie Zustellung neuerlich - di'f!smal .. mit 
Rückschein -durchgeführt werden.' '. 

Der Rech.nungshof hat wiederholt vorgeschla
gen, diese bewährte und die Rechte der Parteien 
in keiner Weise abtr~gliche Praxis gesetzlich ah
zudecken. Diesem Wunsch des Rechnungshofes 
solI durch dne vorges,chlagene Fassung des § 102 
Abs. 1 entsprochen werden. Damit wäre. ü'berdies 
ein weiterer SchriH zur AngJ.eichung des Abga:ben
verfahrensrechtes an das Allgemeine Verwal
tungsv,erfahrens,recht getan. 

Zu Ziffer 10: 

Durch die Anhebung d~r Betragsgrenze soll 
d·em GlOundgedanken einer· weitmöglQ.chen über~ 
einstimmung der Bundesabgabenordnung mit den 
Allgemeinen VerwaJtungsvo:rs.chrift:en (siehe die 
Vorbildhestimmung des § 5 Abs .. 3 des Ver.waI~ 
tungs,-Vollstreckungsgesetzes 1950, inder FassuJ;lg 
des Artikels IV des BUIlJdesgesetzes vom 4. No
vembe~ 1964, BGBI. Nr. 275/1964) Rechnung 
getragen werden. . 

Zu Ziffer 11: 

Die Umschreibung der auf den Umsatz ab· 
stellenden Buchführungsgrenze soll mkRück
sicht auf die Ersetzun,g des !bezogenen Einl5.om
menstleuergesetzes 1953 .durch das Einkommen-
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steuergesetz 1967 geändert werden. Gleichzeitig 
. wird eine grammatik:di'sdle Korrektur (richti,g,e 

Setzung des Klammerschlusses) vorgeschlagen. 

Dieausdrü<i.lidle Zitierung des § 18 des, Ein-. 
'kommensteuergesetzes erweist sich als unzweck
mäßig. (Siehe Erläuterungen zu Ziffern 3 bis 5.) 

Zur BlichführutlJgslgrenze selbst ist zu sagen, daß 
durch die Novelle 1965 zur Bundesabgahenord
nun'g (BGBl. Nr. 201) der entscheidende Betrag 
mit Wirkung ab 1. Jänner 1966 von 1,000.000 S 
auf 1,500.000 S angehoben wurde. Wenn ,auch im 
Begutachtungsverfahren ver,einzdt eine Erhöhung 
dieser Grenze gefordert wurde, erscheint dieses 
Begehren sachlich unbegründet, da durch die vor
erwähnte Erhöhung der Buchführungslgren'Zen 
deri seit 1962 eingetretenen Veränderungen des 
Geldwertes auch heute noch hinreichend Rech
nung getragen wird. 

Zu Ziffer 12: 

§ 188 Abs.4 sieht vor, daß aus Vereinfachungs
gründen eine gesonderte und einheitliche Fest
stellung der Einkünfte aus Vermietung und Ver
pa,ch.tung dann zu 'UtIlterbleiben hat, wenn hin
sichtlich aller Grundstücksanteile Wohnungs
eigentum besteht und auß,er dem Nutzungswert 
der selbstbenutzten Eigentumswohnung,en keine 
gemeins,chaftlichen Einnahmen erzidt werden. 
Es kommt aber 'häufig vor, daß außer dem 
Nutzungswert geringfügige Einnahmen ,erzielt 
werden die zwar zu einer einheitlichen Feststel
lung, aber in den seltensten Fällen zu einer Ein
kommensteuerveranlagung führen, weil die Ein
künfte aus Vermietung und Verpamtung 
(Nutzurigswert zuzüglich anderer gemeinschaft
limer Einkünfte) unter den Veranlagungsgrenzen 
(§ 93 Einkommensteuergesetz 1967) liegen. Solche 
Feststellungen führen zu einer s,achlich nicht zu 
rechtfertigenden und in' der Mehrzahl der Fälle 
völlig unnützen Verwakungsarbeit. Auf den 
ersten Blick s,chiene die Normierung eifl!erBaga
tellgrenze zweckmäßig. Sie würde -bewirken, daß 
geringfüg;ige Einkünfte (der Hausgemeinschaft 
oder des Einzelnen) dieser Art eine ,e~nheit1iche 
Feststelilung nicht auslösen. Nun ist aber die Höhe 
der Einkünfte allein kein Maßstab für Umfang 
und Aufwendigkeit des F,eststellungsverfahrens, 
zumal die (Brutto-}Einlllahmen und Werbungs
kosten' sehr hoch ,sein können, der SaldO' aber 
unter der Bagatellgrenz,e liegen kann, umgekehrt 
bei verhältnismäßig geringen Einnahmen und 
WerbungskO'sten der maßgebliche Einnahmen
übers,chuß die auf die "Einkünfte" abzustellende 
Bagatellgrenze überschreiten kann, ohne daß ein 
Festst-el1ungsverfahren sadtlich gerechtfertigt 
wäre. 

, Es' wird daher vorg,eschla,gen, eine Feststellung 
nach § 188 Abs. 1 lit. d dann auszuschließen, wenn 
hinsichtlich aller Grundstücksanteile Wohnungs
eigentum besteht, und auf ~l1fällige weitere ge-

meinsdlaftlich'e Einnahmen (Einkünfte) im Fest
steHungsverfahren ni,eht mehrß.edacht zu 
ruehmen. Dieser VO'rschlag geht auf die -bisher ge
machte Erfahrung zurück, daß in den vom vor
geschlagenen Ges'etzestextumfaßten Fällen die 
ander,en" Einnahmen in d.er überwiegenden 

Mehrzahl betra:gsmäßig von völlig ullJtergeordne
ter Bedeutung Slind. 

Selbstverständlich bedeutet das Un~erbleihen 
des Feststellungsverfahrens keineswegs, daß die 
maßgebenden Einkünfte, und zwar der Nutzun?s
wert zuzüglich des Anteiles an aHfäl1~gen gemeIn
schaftlichen Einkünften, bei Zutreffen der Vor
aussetzungen für eine Einkommensteuerveran
[~agung, ni,eht erlaßt und besteuert werden müss:n. 
Der in Rede stehenden Bestimmung kommt ledLg
[,ich Verfahroo'scharakter zu. Sie verhindert ein 
zumeist aufwendiges und in den meisten Fällen 
unnützes Feststellungsverfahren, beeinträchtigt 
aber ni,cht die matetieJlrechtlichen Besteuerungs
ansprüche. 

Zu Ziffer 13: 

Die §§ 143 ff. der Rei,chsabgabenordnung vom 
22. Mai 1931, DRGBl. I S. 161, eingeführt in 
österreich durch Verordn'Ung vom 14. April 
1938, DRGBl. I S. 3-89, unterwarfen die Ansprüche 
deS' Steuerberechtigten einer einheitlichen Ver
jährung. 

Da das frühere österrei,chische Recht zwisdlen 
einer Verjährung des Rechtes zu~ Bemessung von 
Abgaben und der Verjährung des Rechtes zur 
Einford,erung fällig ge:wordener Abgaben un"er
schieden hat, kehrte der österreichische Gesetz
geber zur ursprüngli,chen Zweiteilung zurück. Mit 
Wirksamkeit vom L Jänner 1950 wurden dahex 
die §§ 143 bis 149 der Reichsahgabenordnungauf
gehoben, ,;soweit sie die Verjährung des R,echtes 
iur Einforderung fälliger Albgaben regeln" (§ 20 
Z. 1 lit. c des Abgabeneinhebung~gesetzes, BGBl. 
Nr. 103/1949-, sowie des A,bgabeneinhebungs
gesetz.es 1951, wrederverlautbart 'mit Kund
machung der Bundesr,egierung vom 13. März 1951, 
BGBl. Nr. 87). Die Bundes1abgabenol'dnung hat 
die zweigeteilte Regelung der Verjährung des 
Abgabenfestsetzungsrechtes (§§ 207 bis 2?9) 
einerseits und der V,erjährung des Rechtes, eme 
fällige Abgabe ~ein'Z,uheben und zwangsweise ein
zubringen (§ 238), andererseits weitergeführt, da 
diese Gedanken auf hewährtes österreich,isches 
Re,chtsgut zurückzuführen sind. 

Gewisse abgabenbehördliche Maßnahmen 
unterbrechen die Verjährung. § 209 Abs. 1 be
stimmt, daß jede zur Geltendmachung des A'b
gabenanspruches oder zur Fests"ellung des Abgab:
pfli-chtigen unternommene Amtshandlung die 
Festsetzungs- oder Bemessungs,verjährung un1ter
bricht, während § 238 Abs. 2 jeder zur Durch
setzung des Anspruches unternommenen A~ts,
handlung di.e Wirkung der Unterbr,echung emer 
Einhebun;gsverjährungsfrist :beimißt. 
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Während die Abgabenverwalttmg § 238 Abs. 2 
dahin auslegt, daß jede Amtshandlung, die gemäß 
§ 209 Abs. 1 geeignet ist, die Bemessungsver
jähr-ung zu unterbr-ochen, auch gleichzeitig -eine 
"zur Durchsetzung des Anspruch'es unt-ernommene 
Amtshandlung"darsteUt und sohin auch die Ein
hebungsveijährung unterbricht, vertrat -der Ver
waltungsgerichtshof in 'Seinem Erkenntnis vom 
17. September 1965, Zln. 1899/64, 187/65,742/65, 
die Auffassung, ,eine zur Unterbrechung der Be
messungsverjährung .geeignete Amtshandlung 
unterbreche nicht auch d.ie Einhebung-sverjährung. 

Diese Judikatur würde - verallgemeinert -
dazu führen, daß durch Unterbrechungshand
lungen nt.lJCh § 209 BAO. zwar die Frist der Be
messung-sverjährung unDerbrochen (und damit 
verläng·ert) würde, daß aber mit e~ner solchen 
Verlängerung nicht geholfen ist, wenn zwis-chen
zeitig die Einhebungsverjährung. eingetreten ist. 
Anders ausgedrückt wäre di,e Folge der Meinung 
des Verwaltungsgerichtshofes die, daß in -solchen 
FäHen bei den ·&ogenannten "selbstbemes'senen" 
Abgaben im Sinn der §§ 201 und 202 BAO. eine 
Unt'erbrechung der "Bemessungsverjährung" -ein
hebun,gstechnisch gar nicht wirksam würde; da 
nämlich in diesen besonderen Fällen die Bemes
sungsverjährung und. die Einhebungsverjährung 
am seIben Tag zu rlaufen beginnen, wäre es sinn
los innerhalh der nach § 209 Abs. 1 unter
brochenen Bemessungsverjährungsfrist eine Ab
gabe festzusetzen, wenn inzwischen die Ein
hebungsverjährung abgelaufen ist. 

Sinn der in österreich bis 1938 bestehenden und 
seit 1950 wieder eingeführten Abgabenverjäh
rungsvorschriften ist der, daß sich die Abgaben
einhebungsverjährungsfr~st an die Abgaben.fällig
keit ansochließt. Ein Ablauf der Einhebungsv-er
jährungsfrist vor Ablauf der Festsetzungsverjäh
rungsfrist wäre gegen die V:ernunft, weil es d-em 
Gebot wid'ersprechen würde, ·daß eine kraft Ge
setzes' festzusetzende Abgabe selbstverständlich 
auch eingehoben wel'den muß. Des,halb soll es 
die hiemit vorgeschlagene neue Fassung ermög
lichen, daß auch bei den "Selbsobemessungs
abgaben" (also bei Abgaben, die ohne Kenntnis 
und ohne Mitwirkung der Abgabenbehörden 
kraft Ge~etzes fällig werden) eine sinnvolle ab
gabenbehördliche Erhebung~tätigkeit gesich-ert ,ist. 

Abgesehen von diesem .auf den T-eilbereich der 
Erhebung von Selbstbemessungsabgaben einge
schränkten Vorschlag, soll der weitere Wortlaut 
mit ,dem sprachlich richtiger gefaßten § 209 Abs. 1 
in übereinstimmung g-ebradlt werden, ohne daß 
dadurch eine i,nhaltliche Knderungeintritt. 

vermögens) hätt-e die Fina.nzlandesdirehiondurdl 
den ß.erufungssenat .zu ,erkennen. Die Zugehörig
keit eines Grundstückes zu einem. Betriebsver
mögen ist kein r-echtspolitisch zweckdien:lidl:es 
Unterscheidungsmerkmal für die Beurteilung der 
Frage, ob über Berufun,g~nein Senat ahzusprechen 
hat,zumal für das Merkmal 'als Untereinhei.t des 
Betriebsvermögens nicht die Größe, die Höhe des 
Einhe:itswertes oder Ibe~o;ndere Bewiertungs
methoden ausschlaggeben-d sind,' sonderna'lls
schließlich der Ums:taind" daß das Grundstück zu 
mehr als der Hälfte seines Wertes dem gewerb
lichen ß.etrieb dient (§ 60 Bewertungsgesetz 1955, 
BGBl. Nr. 148/1955). Allein von diesem Ge~ichts
punkt betrachtet, -ers·chiene die Herawnahme 
dieses Bewertungsgegenstande~ aus der Ents,chci
dungsbefugnis der ß.erufungss-enate und damit die 
Entlastung der Senate angezeigt. Hiezu kommt 
aber noch die weitere überlegung, die §260 
Abs. 2 lit. a im Lichte der dringenden rechtlichen 
Bereinigung erscheinen läßt: Ist ein Einheitswert
bescheid angefochten und erkennt etwa der Senat, 
daß das Grundstück nicht Untereinheit eines Be
triebsvermögens ist, dürfte er hierüber nj.cht ab
sprechen, weil die Entscheidung über Berufungen 
gegen Einheitswerte anderer als· Betriebsgrund
stücke monokratisch zu treffen ist. Umgekehrt 
kann es sein, daß ein Einheitswert über ein 
Grundstück, das nicht als Betriebsgrundstück be
zeichnet wurde, angefochten . wird. Hierüber 
hätte die Finanzlandesdirektion monokratisch 
zu entscheiden; wenn sie aber erkennt, daß 
das Grundstück als Untereinheit eines Betriebs
vermögens anzusehen ist, wäre ihr die Ent
scheidungsbefugnis entzogen. Erkennt die an
gerufene und zunächst berufene Stelle die 
Unrichtigkeit in der erstinstanzlichen Beur
teilung nach § 60 Bewertungsgesetz 1955, würde 
die Herbeiführung der sachlichen R,ichtigkeitzu 
einer Zuständigkeits verletzung, die Zuständig
keitswahrung aber zu einer sa-chl:i.ch unrichtigen 
Berufungsentscheidung führen, zumal dem gegen
wärtigen Abgaibenverfahrensrecht ebenso wie dem 
Allgemeinen Verwal tungsv-erfahrensrecht (sieht 
man vom Ausnahmefall des,§ 66 Abs. 2 Allge
meines Verwaltungsverfahrensgesetz 1950 ab) die 
Mögli-chkeit einer Aufhebung (also einer kassa
torischen Entsch-eidung) fremd ist. Der hiemit 
vorges-chlagene Wortlaut des § 260 Abs. 2 lit. a 
würde diese Schwierigkeiten ohne Beeinträchti
gung des Rechtsschutzinteresses beseitigen und 
überdies einen bedeutenden Vereinfa,chungs- und 
Einsparungs,effekt mit sich bringen. 

Zu Ziffer 15: 

Zu Ziffer 14: Die Kammem haben wiederholt ihr Interesse 
über Berufungen ,gegen Einheitswertbescheide an der Entsendung nicht nur ihrer Mkglieder, 

des Grundbesitzes haben die Filnanzlandesdir-ek- . sondern auch der bei ihnen bediensreten Sach- und 
t,ion-en grundsätzlich monokratisch zu en'tsch,eiden, Rechtskund:igen in die Bemfungss-enat-e.bekundet. 
lediglich bei Einheitswertbescheiden betreffend Des weiteren erwies es s,ich als zweckmäßig, nicht 
Betrieb~grundstücke (Untereinheit des Betriebs- nur Kammerangehörige im engeren Sinn, sondern 
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auch Bedienstete von Mitgliederfirmen (insbeson
dere Organe von Personen- und Kapitalg.esell
schaften) zu entsenden. Diese von den :gesetzlichen 
Berufsvertretungen geübte Vorgangsweise erwies 
sich jedoch mit dem Wortlaut des § 270 Abs. 3 
BAO. unvereinba'r (vgl. Z'USammema&send den 
Tätigkeitsbericht des Verwaltungsgerichtshofes 
über das Jahr 1966). Der vOl'geschlagene Wortlaut 
soll einem Bedürfnis der Entsendungspraxis der 
Kammerh und der sachgerechten Rechtsfindung 
im gleichen Maß dienlich sein. 

Die im Vorhegutachtungsverfahren geäußerten 
Wünsche, die Zuständigkeit der Berufungssenat,e 
zu erweitem, wurden nicht aufgegriffen, weil das 
Senatsv,erfahren zwangsläufig sd1werfäHiger und 
kostspieliger ahläuft, als das Verfahren, in dem 
die Finanzlandesdirektion monokratisch entsmei
det. Den Rechtsuchenden wäre sohin mit einer Er
weiterung der Senatszuständigkeitnicht unbedingt 
gedient. Sie müßten Rechtsverzögerung,en in 

Kauf nehmen, da die Einberufungen zu Senats
sitzungen unter Becla,chtnahme auf die persön
limen und beruflichen Interessen der entsen
deten (Laien-)Mitglieder nur periodisch erfolgen 
können. überdies könnte mit dem g,egenwärtigen 
Personal~tand .bei den Berufungsbehörden im 
Falle einer Erweiterung der Sen~tszuständigkeit 
nicht mehr das Auslangen gefunden werden, sodaß 
Hand in Hand mit einer Zuständigkeitsausdeh
nung des S,enates auch eine Vermehrun,g des Per
sonal~tandes (im Wege einer gesetzlichen Ände
rung des Dienstpostenplanes) gehen müßte. 

Zu Ziffer 16: 

Die Ergänzung des § 295 durm ausdrückliche 
Erwähnung auch nachträglich erlassener Gr,und
lagen bescheide erweist sich allS erforoerlich, weil 
der derzeitige Wortlaut diesen Fall' nicht zweifels
frei erlaßt. 

860 der Beilagen XI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)8 von 12

www.parlament.gv.at



860 der Beilagen 9 

Gegenüberstellung 

des geltenden Gesetzestextes und der vorgeschlagenen Bestimmungen: 

Geltende Bestimmungen 

1. § 3. (1) Abga.ben im Sinn dieses Bundes~ 
gesetzes sind, wenn nicht anderes a,ngeordnet ist, 
neben dOIlJ im § 1 ,bezeichneten Abgaben und 
Beiträgen auch die im § 2 lit. a angeführten Ah
gabenvergütungen, B,eihilfen und Rückforderungs
ansprüche und ferner die zu diesen Abgaben, Bei
trägen und Rückforderungsansprüchen z'u erhe
benden Nebenansprüche aller Art. 

Vorgeschlagene Fassung 

§ 3. (1) Abgaben im Sinn dieses Bundesgesetzes 
sind., wenn nich,t anderes angeordnet ist, neben 
den im § 1 bezeichneten Abgaben und Beiträgen 
auch die im § 2 lit. a angeführten Abgabenver
gütungen, ß.eihilfen und Rückforderungs,ansprüche 
sowie die zollgesetzlich vorgese
he n e n Er s atz f 0 r der u n gen und ferner 
die zu diesen Abgaben, Beiträgen, Rtckforde
rungsansprüchen und E r s atz f 0 r cl' e r u n
gen zu erhebenden Nebenansprüdte aller Art. 

(2) Zu den Nebenansprüchen gehören 
besondere 

ins- (2) Z.U den Nebenansprüchen gehören ins-

a) die Abgabenerhöhungen, 
ob) der Verspätungszuochlag, 
c) die im Abgabenverfahren auflaufenden 

Kosten und di'e in diesem Ve·rfahren fest
ges·etzten Z,wangs- und Ordnungs1strafen 
sowie die Kosten der Ersatzvornahme, 

d) die Nebengebühren der Abgaben, wie. die 
Stundungszinsen, der Säumniszuschlag, die 
Mahngebühr und die Kosten (Gebühren und 
Auslagenersätze) des VollSltreckungs- ,und 
Sicherungsverfahrens, 

e) die im Z 0' 11 r e c h t V 0' r g e se h e
n e n E r s atz 1 eis t un gen für e n t
g a n gen e A b gab e n. 

2. § 48 .... 

, (2) Die Vorschriftlen des Konwlargebühren
gesetzes, BGBl. Nr. 178/1952, bleiben un'berührt. 

'3. § 57. (1) •.. Für alle übrigen den Steuer
abzug vom Arbeit,&lohn betreffenden abgaben
behördliche,n Amtshandlungen ist das Finamamt 
der Bettiebsstätte (§ 69 cl e sEi n kom m e n
steuergesetzes 1953, BGBl. Nr. 1/1954) 
örtlich zuständig. 

4. §57 .. ,. 

besondere 

a) die Abgabenerhöhungen, 
b) der Verspärungszusdtlag, 
c) die im Ahgabenverfahren auflaufend'en 

Kosten und die in diesem Verfahren fest
gesetzten Zwangs- und OrdnungSlSuafen 
sowie die Kosten der Ersatzvornahme, 

d) die Nebengebühren der Abgaben, wie die 
Stundungszin·sen, der Säumniszusdtl<1ig, die 
Mahngebühr und die Kosten (Gebühren und 
Auslagenersätze) des Vo1.lstreckungs- und 
Sicherungs,verfahrens. 

Entfällt. 

§ 57~ (1) .. , Für alle übrigen den Steuerabzug 
vom Arbeitslohn betreffenden abga.benbehörd
lichen Amtshandlungen ist da's Finanzamt der 
Betriebsstätte i m Si n n der Vor s c h r i f
ten über den Steuerabzug vom 
A r b e i·t s loh n örtlich zuständig. 

§ 57 .... 
(2) In Angelegenheiten der Beitr~ge der Dienst- (2) In Angelegenheiten der Beiträge der Dienst-

geber z um Aus g lei c h sf 0 n d s für K i n- geber z u dem n 'a c h den Vor s ehr i ft e n 
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der bei h i 1 f e n ist das Finanzamt der Be
triebsstätte (Abs. 1) örtlich zuständig. 

5. § 59. Für die Erhebung der nicht durch § 57 
geregelten Fälle der Abzugssteuern (§§ 85 bis 92 
des Ein kom m e n s t e u erg es e, tz es 1953, 
B G B 1. N r. 1/1954, und Auf s ich t s
rat s a b gab e) ist das Betriebsfinanzamt (§ 53 
Abs. 1, lit. b) des Schuldners der dem Steuerab
zug unterliegenden Beträge (des Abfuhrpflich
tigen) örtlich zuständig. 

6. § 71. (1) An Stelle des gemäß §§ 55 bis 70 
örtlich zuständigen Finanz(Zotl)amtes kann aus 
Gründen der Zweckmäßigkeit, inS'besondere zur 
Vereinfachung oder Beschleunigung des Verfah
rens für di.e Erhebung ,einer Abgabe ein anderes 
sachlich zuständiges Finanz(Zoll)amt bestimmt 
wer,den, sofern nicht überwiegende Interessen d,es 
Abgabepflichtigen entgegenstehen. 

. (2) Die Verfügung gemäß Abs. 1 trifft die den 
heteiloi,gten Ämt,ern gemeinsame Oberbehörde. 
Gegen die Verfügung ist ein abge
s 0 n cl e r t e s R e c h t s mit tel n ich t z u-
1 ä s s i g. 

7. § 81. ... 

(2) Kommen zur Erfüllung der im Abos. 1 um
schriebenen Obliegenheiten mehrere 'Personen in 
Betra,cht, so haben dies,e einen gemeinsamen Be
voH~ächtigten zu hestellen und; der Abgaben
behörde bekanntzugeben. Solange dies nicht ge
Schehen ist, kann die Abgaben:behörde eine 
die&er Personen at& Vertreter mit Wirkung für 
die Gesamtheit behandeln. Die übrigen Personen 
sind hievon zu verständigen. . 

über den Familienlastenausgleich 
b este h end e n Aus g 1 e ich s fon d s ist 
das Finanzamt der Betriebsstätte (Abs. 1) örtlich 
zuständig. . 

§ 59. Für die Erhebung der nicht durch § 57 
geregelten FäHe der AbzugS'Steuern ist das Be
triebsfinanzamt (§ 53 Abs. 1, lit. b) des Schuldners 
der dem Steuerabzug unterliegenden Beträ·ge (des 
Abfuhrpflichtigen) örüich zuständig. 

§ 71. (1) An Stelle des gemäß §§ 53 bis 70 
örtlich zuständigen Finanz(Zol'l}amtes kann aus 
Gründen der Zweckmäßigkeit, insbesond,ere zur 
Vereinfa.chung od'er Beschleu:nigung des Verfah
rens für die Erhebung ,einer Abgabe ein anderes 
sachlich zuständiges' Finanz(Zoll)amt bestimmt 
werden, sofern nicht überwiegende Interessen des 
Abgabepflichtigen entgegenstehen. 

(2) Die Verfügung gemäß Abos. 1 trifft die den 
beteiligten Ämtern gemeinsame Oberbehörde. 

§81. ... 
(2) Kommen zur Erfüllung der im Abos. 1 um

schriebenen Obliegenheiten mehrere Personen in 
Betracht, so haben ,diese einen gemeinsamen Be
vollmächtigten zu, ,bestellen und der Abgaben
behörde bekanntzugeben. Solange dies nicht ge
schehen ist, kann die Ahgabenbehörde ein,e 
die&er Personen als; Vertreter mit W,irkung für 
die Gesamtheit behandeln. Die übrigen Personen, 
die im Inland einen Wohnsitz 
hab e n, sind hievon zu verständigen. 

8. § 96. Alle schriftlichen Ausfertigungen der § 96. Alle schriftlichen Ausfertj.gungen der AJb-
AlbgaJbenbehördien müS\Sen die Bezeichnung der _ gabenJbehörden mü&sen die Bezeichnung der Be
Behöl'de enthalten sowie mit Datum und mit hör,de enthalten sowie mit Datum' uoo mit der 
der Unterschrift dessen versehen sein, der die UnterS'chrift dessen versehen sein, der die Erle
Erledigung genehmigt hat. An aie SteHe der digung genehm~gt hat. An die Stelle aer Unter
Unterschrift des Genehmigenden kann, soweit schrift aes Genehmigenden kal1Jll, soweit nicht in 
nicht in Abgabenvorschriften die eigenhändige Abgabenvorschriften die eigenhändige Unterfer
Unterfertigung angeoranet ist, die B,eglaubigung tigUng angeordnet ist, die Beglaulbigung treten, 
treten, ,daß die Ausfertigung mit der genehmigten daß die Ausfertigung mit der genehmigten Er
Erledigung des hetreffenden. Geschäftssnücke·s ledi,gung aesbetreffenden Ges9hliftsstückes über
. ü'berei'mstimmt und das Ges,chäIftsstück die eigen- einstimmt und ,das GeSdl·aftsstück· die eigenJhän
händig beigesetzte Genehmigung aufweist. dig beigesetzte Genehmigung aufweist. Au s-

f e r ti gun gen, die i n L 0 c h kar t e n
technik oder in einem ähnlichen 
V e rf a h r e nh erg e s tell t wer den, b e
dürfen. weder einer Unterschrift 
no c h ei n erB e gl a u b ig u n g. 
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9. § 104. (1) Sc h r i f ts t ü c k e si n d zu 
e i gen e n H a n den z u z u S tell e n, wen n 
s ich a n den E m p fan g de s S c h r i ft
stückes Rechtsf()lgen knüpfen 
oder wenn es die Abgabenbehörde 
aus s 0 n s t i gen G r ü n den a n 0 r d n e t. 

10: § 111. (3) Die eintzelne Zwang~strafe darf 
den Betrag ·von 5 0 0 0 S nicht übersteigen. 

11. § 125. (1) ... sind Unternehmer und Un
ternehmen, die nach dem letzten ... Ahgalben
bescheid (§ 198) entweder 

a) emen Gesamtumsatz (einschließlich des 
steuerfreien Umsatzes, jedoch au~genom
men ,die Umsätze aus seLbständiger Arbeit 
gemäß § 18 des Einkommen
s t eu erg e set z e s 1953, B G B 1. N r. 1/ 
1954) von mehr als 1,500.000 S oder 

§ 102. (1) Wen n es von der Ab gab e n
behörde aus besonders wichtigen 
G r ü n den a n g e 0 r d n e t wir d, s i n d die 
schriftlichen Ausfertigungen zu 
e i gen e n H a n den z u z u S tell e n. 

§ 111. (3) Die einzelne Zwangsstra:fe darf den 
Betrag von 1 0.0 0 0 S nicht übersteigen. 

§ 125. (1) '" sind Unternehmer und Unter
nehmen, die nam dem letzten '" Abgabenbe
scheid (§ 198) entweder 

a) einen Gesa;mtumsatz (einschließlich des 
steuerfreien Umsatzes), jedoch ausgenom
men ,die Umsätze aus selb~tändiger Arbeit 
im S i n n des Ein k 0, m m e n s t e u e r
r e c h t e s; von mehr als 1,500.000 S oder 

gehabt haben, verpflichtet '" Bücher zu füh- gehabt haben, verpflichtet '" Bücher zu füh-
ren ... 

12. § 188 .... 

(4) Die Vorschriften des Abs. 1 finden keine 
Anwendung, wenn da's unbewegliche Vermögen 
(Abs. 1 lit. a und d) nicht im Inland gelegen 
oder wenn die Gesdlschaft oder Gemeinschaft 
(Albs. 1 lit. b) weder ihre Geschäftsleitung noch 
ihren Sitz, noch eine Betriebsstätte im Inland 
hat. Eine Feststellu.ng nach Abs. 1 lit. d hat zu 
unterbleiben, wenn hinsichtlich aller Grund
stücksanteile Wohnungseigentum besteht und 
außer, dem Nutzungswert der 
sei b s t ben u t z t e n E i gen t ums w 0 h
nungen keine gemeinschaftlichen 
Einnahmen erzielt werden. 

13. § 238. '" 
(2) Die Verjährung fälliger Abgaben wird 

durch jede !Zur Durchseozung des Anspruches 
unternommene, nach auß·en enkennbare Amts
handlung, wie duflCh Mahnung, <lurch Voll
streckungsmaßnalhmen oder durch Bewilligung 
einer Zahlungserleichterung unterbrochen. N ach 
Ablauf des Kai end er j a h res, in welchem 
die Unterbrechung eingetreten ist, beginnt die 
Verjährungsfrist neu zu laufen. 

14. § 260 •. :. 

(2) Dem Berufungssenat (§ 270) als Organ der 
AJbgabenbehörde 'zweiter Instanz obliegt die 
Entschei,dung über Beru.fungen gegen 

a) Feststellungsbes,cheide über Feststellungen 
gemäß § 186, soweit sie wirtschaftliche Ein
heiten oder Untereinheiten des Betriebs-

ren ... 

§ 188 ••• " 

(4) Die Vorschriften des Abs. 1 finden keine 
Anwendung, wenn ,das Unlbewegliche Vermögen 
(Ahs. 1 Iit. a und d) nicht im Inland gelegen 
oder wenn die Gesellschaft oder Gemeinschaft 
(Ahs. 1 lit. h) weder ihre Geschäftsleitung, noch 
ihren Sitz, noch eine Betriebsstätte im Inland 
hat. Eine Feststellung .nach Abs. 1 lit. d hat zu 
unter'bleiben, wenn hinsichtlich. aller Grund
stücksanteile Wohnungseigentum besteht. 

§ 238. '" 
(2) Die V erjä1hrung fälliger Abga1ben wird: 

durch jede zur DUl'chsetzung ,des Anspruches un
ternommene, nach außen erkennbare Amtshand
lung, wie durch Mahnung, durch Vonstreckungs
maßnahmen, durch Bewilligung einer Zahlungs
erleichterung oder cl' ure hEr 1 ass u n g 
ein es B e s c h eid e s g e m ä ß §§ 201 und 
202 unterbrochen. Mit Ablauf des J a h res, in 
welchem die Unterbrechung eingetreten ist, be
ginnt die Verjährungsfrist neu zu . laufen. 

§ 260 •••• 
(2) Dem Berufungssenat (§ 270) als Organ der 

AhgaJbenibehöl'1de zweiter Instanz obliegt die 
Entscheidung über Berufungen gegen 

a) Feststellungsbescheide über Feststellungen 
gemäß § 186, soweit sie wirtschaftliche Ein
heiten oder Untereinheiten .des Betriebs-
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vermögens betreffen, sowie über Feststel
lungen gemäß §§ 187 und 188; 

15. § 270 .... 

(3) '" Ein e n t sen d e t e s Mit g 1 i e d 
hat einer gesetzlichen Berufsvertretung selb
ständiger Berufe und ein weiteres einer gesetz
lichen Berufsvertretung unselbständiger Berufe 
a n zug eh öre n, während das dritte entsen
dete Mitglied der gesetzlichen Berufsvertretung 
des Berufungswerbers a n geh öre n soll. 

16. § 295. (1) Be ruh t ein Be s ehe i d 
auf ein e m Fes t s t e 11 u n g s b e s ehe i d, 
so ist er ohne Rücksicht darauf, ob die Rechts
kraft eingetreten ist oder nicht, im Fall der Än
derung des zug run deI i e gen den B e
s ehe i des von Amts wegen durch einen neuen 
Bescheid zu ersetzen. Mit der Er1assung des 
neuen Bescheides kann gewartet werden, bis die 
Ä n der u n g des Feststellungsbescheides rechts
kräftig geworden ist. 

(2) B e ruh t ein A b gab e n b e s ehe i d 
auf ein e m Meß- oder Zerlegungsbescheid, so 
ist er ohne Rücksicht darauf, ob die Rechtskraft 
eingetreten ist oder nicht, im Fall der Änderung 
des zug run deI i e gen den B e s ehe i des 
von Amts wegen durch einen neuen Bescheid zu 
ersetzen. Mit der Erlassung des neuen Bescheides 
kann gewartet werden, bis die Ä n der u n g 
des Meß- oder Zerlegungsbescheides rechtskräftig 
geworden ist. 

vermögens (m i tAu s nah mev 0 n B e
tri e b s g run d s t ü c k e n) betreffen, 
sowie über Feststellungen gemäß §§ 187 
und 188; 

§ 270 •.• , 
(3) '" Ein Mit g 1 i e d muß von einer 

gesetzlichen Berufsvertretung selbständiger Be
rufe, ein weiteres von einer gesetzlichen Berufs
vertretung unselbständiger Berufe e n. t sen d e t 
sei n, während das dritte Mitglied von der 
gesetzlichen Berufsvertretung des Berufungswer
bers e n t sen d e t sei n soll, 

§ 295. (1) Is t ein B e s ehe i d VOn ein e m 
Fes t s t e 11 u n g s b e s ehe i d a b z u 1 e i
t e n, so ist er ohne Rücksicht darauf, ob die 
Rechtskraft eingetreten ist oder nicht, im Fall 
der Änderung 0 der der n ach t r ä g 1 ich e n 
E r 1 ass u n g d e sF e s t s tell u n g s b e
s ehe i des von Amts wegen durch einen neuen 
Bescheid zu ersetzen. Mit der Erlassungdes 
neuen Bescheides kann gewartet werden, bis der 
g e ä n der t e 0 der n ach t r ä g 1 ich e r-
1 ass e n e Feststellungsbescheid rechtskräftig ge
worden ist. 

(2) Ist ein Ab g a,b e n be s ehe i d von 
ein e m Meß- oder Zerlegungsbescheid a b z u-
1 e i t e n, so ist er ohne Rüd{Sicht darauf, ob die 
Rechtskraft eingetreten ist oder nicht, im Fall 
der Änderung 0 der der n ach t r ä g 1 ich e n 
Erlassung des Meß- oder Zerle
gun g s b e s ehe i des von Amts wegen durch 
einen neuen Bescheid zu ersetzen. Mit der Er-
1assung des neuen Bescheides kann gewartet wer
den, bis der g e ä n der t e 0 der n a c h
t r ä g 1 ich e r 1 ass e n e Meß- oder Zerle
gungsbescheid rechtskräftig geworden ist. 
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